
Name 
Einführung 
(Aktuelle 
Fassung) 

Geltungsbereich /  
Bagatellgrenze 

Quotierungsregelung 

Belegungsbin-
dung für 

geförderten 
Wohnraum 

Weitere Verpflichtungen 

Berlin 
 

Berliner Modell 
der kooperati-
ven Bauland-
entwicklung 

2014 
(2018) 

> 5.000 m² GF Woh-
nen 

30 % förderfähiger miet-
preis- und belegungsge-

bundener Wohnraum 
(50 % für städtische Berli-
ner Wohnungsbaugesell-

schaften) 

30 Jahre 

Beteiligung durch städtebaulichen Vertrag an 
Kosten: 

• für städtebauliche Wettbewerbe, für Bürger-
beteiligung, für die Vergabe von Planungs-
leistungen an Dritte 

• für die Neuordnung der Grundstücke 

• der Flächenbereitstellung für die erforderli-
che technische und soziale Infrastruktur 

• Bau- und Baunebenkosten für Erschlie-
ßungs- und Immissionsschutzanlagen, für 
Kindertageseinrichtungen und für Grund-
schulplätze 

• für denkmalpflegerische Maßnahmen 

• sowie unentgeltliche, kosten- und lasten-
freie Abtretung von Flächen für öffentliche 
Zwecke 

Hamburg 
 

Bündnis für das 
Wohnen in 
Hamburg 

2011 
(2021) 

≥ 30 WE 

„Drittel-Mix“:  

• 1/3 frei finanzierte 
Mietwohnungen 

• 1/3 Eigentumswohnun-
gen 

• 1/3 geförderte Woh-
nungen mit Mietpreis- 
und Belegungsbindung 
 
Seit Juni 2021: 35 % So-
zialbindung als neuer 
Regelfall (schrittweise 
Erhöhung auf 40 % vor-
gesehen)  

30 Jahre 

Seitens der Hansestadt Hamburg: 

• Baugenehmigungen werden spätestens nach 
sechs Monaten erteilt 

• strategische Erschließung potenziellen Bau-
lands wird vorangetrieben 



München 
 

Sozialgerechte 
Bodennutzung 

1994 
(2021) 

Die Planung macht 
unmittelbar Infra-
strukturmaßnah-

men notwendig und 
führt zu einer Bo-

denwertsteigerung 
in nicht unerhebli-

chem Umfang. 

 40 - 65 % geförderter 
Wohnungsbau 

(60 % im Grundmodell) 
 

50 - 100 % Anteil Miet-
wohnungen (80 % im 

Grundmodell) 

40 Jahre  

• Ausbau der planungsursächlichen Erschlie-
ßungsstraßen und örtlichen Grünflächen 

• unentgeltliche Bereitstellung/Übereignung 
der dafür notwendigen freigemachten Flä-
chen 

• Übertrag von planungsursächliche Gemein-
bedarfsflächen  

• Baupflicht 

• Übernahme der Planungskosten 

• Infrastrukturkostenbeitrag in Höhe von 100 
bis 250 € pro m² (175 € im Grundmodell)  

Köln 
 

Kooperatives 
Baulandmodell 

Köln 

2014 
(2017) 

 > 20 WE bzw. 1.800 
m² GF Wohnen 

30 % geförderter Woh-
nungsbau 

Wahlweise 20, 25 
oder 30 Jahre 

(Einhaltung der 
Förderungsbedin-
gungen des Lan-

des NRW) 

GF ≥ 1 m² oder ≥ 1 WE: 
 

• Mehrbedarf Kita, öffentlicher Spielplatz, öf-
fentliche Grünflächen 

• Ausgleichs- und Erschließungsmaßnahmen 
vertraglich geregelt, 

• Übernahme Bauverpflichtung (innerhalb 3 
Jahre), 

• Abschluss Planungsvereinbarung 
 

• Herstellung Kita / Spielplatz / Grünfläche ab 
50 Kinder / 500 m² / 5.000 m² 
davor: Ablösebetrag, Grundstücksbereitstel-
lung (bei Kita) 

  



 
 

Frankfurt 
 

Baulandbe-
schluss für die 

Frankfurter 
Stadtentwick-

lung 

2014  
(2020) 

• alle Wohnbau-
projekte, für die 
neues Planungs-
recht geschaffen 
wird 

• neue Bauvorha-
ben in bereits be-
bauten Wohnge-
bieten mit > 30 
Wohneinheiten 
oder 3.000 Quad-
ratmetern Grund-
fläche Wohnen 

30 % geförderter Woh-
nungsbau 

 
zusätzlich mind. 15 % ge-
meinschaftliche und ge-

nossenschaftliche Wohn-
projekte nach Konzeptver-

fahren 
mind. 15 % frei finanzier-

ter Mietwohnungsbau 
mind. 10 % preisredu-

zierte Eigentumswohnun-
gen 

30 Jahre  
(20 Jahre bei 

preisreduzierten 
Eigentumswoh-

nungen) 

Kostenbeteiligungen an: 

• Vorbereitung und Umsetzung des Bebau-
ungsplans 

• Erschließung von Grundstücken  

• Soziale Infrastruktur – Kindertagesstätten, 
Grundschulen 

• Öffentliche Grünflächen 

• Fachplanungs- und Gutachterkosten 

Stuttgart 
 

Stuttgarter In-
nenentwick-
lungsmodell 

(SIM) 

2011 
(2021) 

> 450 m² Brutto-
grundfläche Woh-

nen 

30 % geförderter Woh-
nungsbau  

(20 % Sozialwohnungen, 
10 % preiswertes Wohnei-

gentum oder Mietwoh-
nungen für mittlere Ein-

kommensbezieher) 
 

50 % geförderter Woh-
nungsbau bei städtischen 

Grundstücken 

zwischen 15 und 
30 Jahren 

(je nach Förder-
programm) 

• Übernahme der Planungs‐, Vermessungs‐, 
Wettbewerbs- sowie Gutachtenkosten 

• Herstellung der Erschließungsanlagen und 
Ausgleichsmaßnahmen 

• Unentgeltliche Flächenabtretungen für öf-
fentliche Flächen wie z. B. Verkehrsflächen, 
öffentliche Grünflächen, Flächen für Anlagen 
zum Schutz vor Immissionen, Flächen für 
den naturschutzrechtlichen Ausgleich etc. 

• Bau einer Kindertageseinrichtung im Plange-
biet unter Anrechnung einer Last in Höhe 
der Kita‐Pauschale und anteilige Übernahme 
von Kosten für sonstige soziale Infrastruktur 



Düsseldorf 
 

Handlungskon-
zept für den 
Wohnungs-

markt 

2016 
(2020) 

Wohnungsbauvor-
haben im Rahmen 
von Bebauungsplä-

nen mit städtebauli-
chem Vertrag, bzw. 
bei vorhabenbezo-
genen Bebauungs-
plänen mit Durch-
führungsvertrag 

40 % insgesamt 
(20 bis 30 % im öffentlich 
geförderten und 10 bis 20 

% im preisgedämpften 
Wohnungsbau) 

 
Ausnahmeregelungen 

greifen in bestimmten Si-
tuationen 

20 Jahre 

Regelung bei städtebaulichen Verträgen:  

• Sicherung der Erschließung 

• Bei Erfordernis weitere, im öffentlichen Inte-
resse liegende Infrastrukturmaßnahmen:  
o Kindertagestätten 
o Folgekosten für Grundschulneubau & -er-

weiterungen 
o Lichtzeichenanlagen 
o öffentliche Grünflächen 
o Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
o öffentlich geförderter und preisgedämpf-

ter Wohnungsbau 

Dresden 
 

Kooperatives 
Baulandmodell 

Dresden 

2019 
> 20 Wohneinhei-

ten 

mind. 15 % der neuen GF 
Wohnen für Wohnzwecke 
im sozialen Wohnungsbau 
als geförderte Mietpreis 

und belegungsgebundene 
Wohnungen 

 
Ausnahmeregelungen, 

wenn eine Umsetzung des 
Regelfalls objektiv nicht 

möglich erscheint. 

Bindungen müs-
sen den Regelun-
gen zur Förderung 
von gebundenem 
Mietwohnraum in 
der jeweils gülti-
gen Fassung ent-

sprechen 

• Übernahme von Planungs- und Verfahrens-
kosten 

• Flächenabtretungen 

• Erschließungsanlagen 

• öffentliche Grün- und Spielflächen 

• Ausgleichsmaßnahmen und Monitoring 

• Maßnahmen zur Baufreimachung 

• Herstellung der ursächlichen sozialen Infra-
struktur 

Nürnberg 
 

Baulandbe-
schluss der 

Stadt Nürnberg 

2017 
(2020) 

> 30 Reihen- 
und/oder Doppel-
häuser oder > 30 

Wohnungen im Ge-
schosswohnungs-

bau 

30 % der Geschossfläche 
für den geförderten Woh-

nungsbau 
- 

Abschluss eines städtebaulichen Vertrags:  

• Übernahme der ursächlich durch die Pla-
nung verursachten Kosten für Verfahren, 
Konzepte, Planung einschließlich Bürgerbe-
teiligung 

• die soziale und technische Infrastruktur so-
wie Kosten für Ökoausgleich 

• Grün- und Spielflächen 

• Monitoring und Kunst im öffentlichen Raum 



Bonn 
 

Bonner Bau-
landmodell 

2018 

Stufe 1: 12-24 WE 
oder 1.100-2.200 
m² GF Wohnen 

Stufe 2: > 24 
Wohneinheiten 

oder > 2.200 m² GF 
Wohnen 

Stufe 1: 20% der geplan-
ten GF zu den Bedingun-

gen des geförderten Woh-
nungsbaus 

 
Stufe 2: 40 % der geplan-
ten GF zu den Bedingun-

gen des geförderten Woh-
nungsbaus 

20 Jahre 
Kostenbeteiligung zur Herstellung von Betreu-
ungsplätzen in Kindertagesstätten (entfällt bei 
Stufe 1) 

Münster 
 

Münsteraner 
Modell der so-
zialgerechten 

Bodennutzung 

2014 

Projekte, für die 
Planungsrecht mit 
kommunaler Bau-

leitplanung geschaf-
fen oder verändert 

wird 

Städtische Grundstücke:  

• 60 % geförderter Miet-
wohnraum bei Mehrfa-
milienhäusern 
 

Private Grundstücke: 

• 30% öffentlich geför-
dert + 30% öffentlich 
förderfähig bei Mehrfa-
milienhäusern 

• 30 % nach Maßgabe der 
städtischen Vergabe-
richtlinien bei Einfamili-
enhausgebieten 

- 

• Fläche im Außenbereich wird als neues Bau-
land entwickelt, wenn Eigentümer > 50 % 
der Fläche zuvor an Stadt veräußert 

• Kostenübernahme für Entwicklung und tech-
nische/soziale Infrastruktur der Grundstücke 

• Verbindliche Verträge zur Umsetzung der 
wohnungspolitischen Ziele 

Regensburg 
 

Regensburger 
Baulandmodell 

2019 
GF Wohnen > 2.500 

m² 

40 % sozialgeförderter 
Wohnungsbau 

(20 % für die Einkom-
mensstufen I und II und 

20 % für die Einkommens-
stufe III) 

40 Jahre 

• Investoren werden an Folgekosten ihrer je-
weiligen Projektentwicklung beteiligt 

• Mindestanforderungen für öffentliche Grün- 
und Spielflächen pro Einwohner 

• Frist von fünf Jahren zur Fertigstellung der 
geförderten Mietwohnungen 

 


